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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 
 

Verordnung 
über Naturdenkmäler im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 21.03.2019 

 
 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 6, 22 Abs. 1 und 2 BNatSchG1 i. V. m. den §§ 14, 15, 21 Abs. 1, 32 Abs. 1 
NAGBNatSchG2 wird verordnet: 
 
  

                                                           
1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), in der aktuellen Fassung 
2 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), in der aktuellen Fassung 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
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§ 1 

Naturdenkmäler 
 
 
(1) Dem Schutz dieser Verordnung unterliegen alle in der Anlage 1 zum Verordnungstext aufgelisteten und beschrie-

benen Objekte. Die räumliche Ausdehnung des jeweils geschützten Bereiches beinhaltet das Objekt selbst sowie 
den Kronentraufbereich bei Bäumen und ggf. einen zusätzlichen Schutzstreifen, der in der Beschreibung des 
Objektes näher erläutert ist. 

 
(2) Die Objekte sind in Übersichtskarten im Maßstab 1:50.000 dargestellt. Die genaue Lage ist jeweils auf einer Ver-

ordnungskarte im Maßstab 1:5.000 abgebildet. Alle Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von 
Jedermann während der Dienststunden beim Landkreis Rotenburg (Wümme), Amt für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie bei den kreisangehörigen Gemeinden unentgeltlich eingesehen werden. 

 
 

§ 2 
Schutzzwecke 

 
Die jeweiligen Schutzzwecke der Naturdenkmäler sind in der Anlage 1 zur Verordnung für jedes Naturdenkmal einzeln 
beschrieben. 
 
 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Gemäß § 28 Abs. 2 BNatSchG sind die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zer-

störung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, verboten. Insbesondere werden fol-
gende Handlungen untersagt 

 1. an geschützten Gehölzen (inklusive Kronentraufbereich) und auf geschützten Flächen 
  a) jegliches Aufschütten, Abtragen, Verdichten oder Verändern des Bodens, sofern dies das Gehölz schädigen 

kann, 
  b) Verlegen von Leitungen aller Art sowie das Errichten und wesentliche Verändern von baulichen Anlagen 

einschließlich Lagerplätzen, 
  c) organisierte Veranstaltungen ohne vorherige Genehmigung durchzuführen, 
  d) Geocaches an Bäumen anzubringen sowie zu vergraben, 
  e) zu zelten, zu lagern, zu grillen oder Feuer zu machen, 
  f) Fahrzeuge aller Art, einschließlich Wohnwagen und andere, für die Unterkunft geeignete Fahrzeuge oder 

Einrichtungen, außerhalb vorhandener Zufahrten und Wege zu fahren, zu parken oder abzustellen, 
  g) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen; ausgenommen sind Tafeln zur Kennzeichnung des Schutzobjektes 

sowie Hinweis- und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften, 
  h) hochwüchsige Gehölze zu pflanzen, 
  i) Gehölz schädigende (z. B. toxische) Stoffe aller Art, wie z. B. Streusalz, einzusetzen oder auszubringen 

sowie Silagemieten anzulegen, 

 2. an geschützten Gehölzen zusätzlich zu den Verboten unter Nr. 1, 
  a) Entfernen oder Beschädigen von Ästen oder Wurzeln der geschützten Gehölze, 
  b) das Einritzen von Gravuren, das Beklettern der Bäume sowie das Aufhängen von Schaukeln, mit Ausnahme 

von ND Nr. 37, an der eine Zierschaukel mit einer den Baum schützenden Manschette aufgehängt sein darf, 
  c) Veränderung des Grundwasserspiegels im Wurzelbereich der Gehölze, 

 3. auf geschützten Flächen zusätzlich zu den Verboten unter Nr. 1, 
  a) eine Veränderung des Grundwasserspiegels herbeizuführen und  

 4. an geschützten Findlingen 
  a) die Oberfläche der Findlinge zu beschädigen oder zu verändern (z. B. durch Farbe oder mechanische Ein-

wirkungen) oder diese auf andere Weise zu beeinträchtigen oder zu zerstören, 
  b) die natürliche oder von der Naturschutzbehörde zugewiesene Lage der Steine zu verändern. 
 
 

§ 4 
Freistellungen 

 
(1) Freigestellt von den Verboten des § 3 sind alle notwendigen Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaß-

nahmen, die dem Erhalt des Naturdenkmals dienen und von der Naturschutzbehörde angeordnet oder mit ihr zuvor 
einvernehmlich abgestimmt worden sind sowie das Ausbringen von Streusalz auf für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen. 
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(2) Weitergehende Vorschriften der §§ 23, 26, 29 BNatSchG i. V. m. § 22 NAGBNatSchG, § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 
NAGBNatSchG, §§ 39 und 44 BNatSchG bleiben unberührt. 

 
(3) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt. 
 
 

§ 5 
Befreiungen und Anzeigepflichten 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG 

i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 
 
(2) Maßnahmen, die der Feststellung oder Beseitigung einer von den Naturdenkmälern ausgehenden Gefahr dienen, 

sind gemäß § 21 Abs. 2 NAGBNatSchG abweichend von § 3 dieser Verordnung nicht verboten. Die Maßnahmen 
sind der Naturschutzbehörde spätestens drei Werktage vor der Durchführung, bei gegenwärtiger erheblicher 
Gefahr unverzüglich, anzuzeigen. 

 
(3) Schäden an den Naturdenkmälern, die durch höhere Gewalt (z. B. Sturmschäden) verursacht wurden, sind der 

Naturschutzbehörde innerhalb von 14 Tagen nach deren Feststellung anzuzeigen. 
 
(4) Gemäß § 21 Abs. 3 NAGBNatSchG hat derjenige, der einen Findling mit mehr als zwei Metern Durchmesser oder 

eine Höhle entdeckt, der oder die bisher unbekannt ist und als Naturdenkmal in Betracht kommt, den Fund unver-
züglich der Naturschutzbehörde anzuzeigen. Ist diese bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige nicht 
tätig geworden, so gilt der Fund als freigegeben. 

 
(5) Vorhersehbare Unterhaltungsarbeiten im geschützten Bereich von Naturdenkmälern an bestehenden Ver- und Ent-

sorgungsanlagen aller Art (z. B. Strom-, Wasser-, Abwasser- und sonstige Leitungen) und an öffentlichen Straßen 
sind der Naturschutzbehörde mindestens sechs Wochen vor Arbeitsbeginn anzuzeigen. Dazu sind der Natur-
schutzbehörde vollständige Unterlagen über die geplanten Arbeiten vorzulegen. Erhält der Vorhabenträger vier 
Wochen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen keine Rückmeldung, dürfen die beantragten Arbeiten wie 
geplant ausgeführt werden. Unvorhersehbare Arbeiten sind unverzüglich nach der Reparatur bei der Naturschutz-
behörde anzuzeigen. 

 
 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Zur Sicherung des Schutzzwecks gemäß § 2 kann die Naturschutzbehörde Pflege-, Entwicklungs- und Wiederher-

stellungsmaßnahmen nach Absatz 2 durchführen oder durchführen lassen, die von den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten nach Ankündigung zu dulden sind. Die Kosten trägt 
die Naturschutzbehörde. 

 
(2) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nach Abs. 1 sind insbesondere 

 1. an geschützten Einzelgehölzen und Gehölzbeständen sowie in deren Kronentraufbereich 
  a) Gehölzschnitte zum Zwecke der Verkehrssicherung und zum Erhalt der Vitalität der geschützten Gehölze, 
  b) Einbau von Baum- und Kronenstabilisierungen (z. B. auch Erdanker), 
  c) Maßnahmen zum Schutz gegen Beschädigung (mechanische Beschädigungen, Verbissschäden, Bodenver-

dichtung), 
  d) Maßnahmen zur Bodenverbesserung und Bodendüngung, 
  e) Rückschnitte von in das Naturdenkmal einwachsenden Gehölzen und die Freistellung des Kronentrauf-

bereichs von Gehölzaufwuchs. 
  * Alle unter den Buchstaben a) - e) aufgeführten Arbeiten sind gemäß den Grundsätzen der guten fachlichen 

Praxis [derzeit nach Maßgabe der „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baum-
pflege“ (ZTV-Baumpflege)] auszuführen. 

 
(3) Über die Regelungen in den Absätzen 1 und 2 hinaus haben die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die 

sonstigen Nutzungsberechtigten der Naturdenkmäler bzw. der betroffenen Grundstücke das Aufstellen und Anbrin-
gen von Kennzeichnungsschildern im Sinne von § 22 Abs. 4 BNatSchG i. V. m. § 14 Abs. 10 NAGBNatSchG zu 
dulden. 

 
(4) Geringfügige Pflegemaßnahmen können im Einzelfall nach vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde vom 

Eigentümer selbst durchgeführt werden. 
 
  



 165 

 
§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Gem. § 69 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 NAGBNatSchG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig 
 1. entgegen § 28 Abs. 2 BNatSchG Handlungen vornimmt, die ein Naturdenkmal zerstören, beschädigen oder 

verändern (§ 43 Abs. 3 Nr. 2 NAGBNatSchG) oder 
 2. den Verboten nach § 3 zuwider handelt oder seinen Anzeigepflichten gemäß § 5 nicht oder nicht rechtzeitig 

nachkommt (§ 43 Abs. 3 Nr. 4 NAGBNatSchG). 
 
(2) Gemäß § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG können Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu 

50.000 € und nach Abs. 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 8 
Aufhebung von Naturdenkmälern 

 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung werden die in der Anlage 2 genannten Naturdenkmäler gelöscht und die entspre-
chenden Verordnungen aufgehoben, soweit sie ausschließlich gelöschte Naturdenkmäler betreffen. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 21.03.2019 
 
Luttmann 
Landrat 
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 Übersichtskarten zur Verordnung über die Naturdenkmäler 
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 Detailkarten zur Verordnung über die Naturdenkmäler 
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- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Verordnung 
über die Pflicht zur Katzenkastration und Implantation von Mikrochips bei Katzen 

in der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 25.04.2019 
(Katzenschutzverordnung) 

 
 
Aufgrund des § 13 b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 
ber. S. 1313), zuletzt geändert durch Art. 141 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) i. V. m. § 7 Nr. 6 der 
Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften (Subdelegationsverord-
nung) vom 09. Dezember 2011 zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 17. März 2017 (Nds. GVBl. S. 65) und 
aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) 
vom 19. Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes geändert vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 66), hat 
der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 25.04.2019 folgende Verordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Verordnungszweck und Geltungsbereich 

 
(1) Zweck dieser Verordnung ist es, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die mit der Über-
tragung von Krankheiten und andere Gefahren durch freilebende und freilaufende Katzen verbunden sind, sowie eine 
Reduzierung der Anzahl und eine Begrenzung der unkontrollierten Vermehrung von freilebenden Katzen aus Gründen 
des Tierschutzes. 
 
(2) Diese Verordnung gilt für das Gebiet der Stadt Rotenburg (Wümme) einschließlich der Ortschaften Borchel, Mulms-
horn, Unterstedt und Waffensen. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmung 

 
(1) Freilebende, so genannte verwilderte Katzen sind entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene oder vernachlässigte 
Katzen und deren Nachwuchs, die den Bezug zur menschlichen Obhut verloren haben. 
 
(2) Freilaufende Katzen sind Katzen, die in menschlicher Obhut gehalten werden und denen dauernd, regelmäßig oder 
unregelmäßig die Möglichkeit gewährt wird, sich im Freien unkontrolliert zu bewegen. 
 
(3) Katzenhaltung liegt vor, wenn die hierfür verantwortliche Person die Katze in ihrem Verfügungsbereich in Obhut 
nimmt, den Zutritt der Katze in ihren Verfügungsbereich duldet oder die Katze füttert oder auf andere Weise versorgt. 
 
(4) Verfügungsbereich des zur Haltung der Katze verantwortlichen Person ist deren Wohnung, das Grundstück und jeder 
andere Ort an der sie sich regelmäßig aufhält und der für die Inobhutnahme der Katze geeignet ist. 
 
(5) Tierregister ist jede online verfügbare Datenbank, in der die der Katze implantierte Mikrochip-Kennung, die Identität 
der für die Tierhaltung verantwortlichen Person und Rasse, Aussehen und Name der Katze gespeichert werden. Das 
Register muss für die Stadt Rotenburg (Wümme) zugänglich sein. 
 
 

§ 3 
Allgemeine Kastrationspflicht und Registrierung 

 
(1) Personen, die freilaufende Katzen halten und Personen, die freilebenden Katzen regelmäßig Futter anbieten, sind 
verpflichtet, die Katzen von einem Tierarzt oder einer Tierärztin kastrieren zu lassen. 
 
(2) Von der allgemeinen Kastrationspflicht ausgenommen sind Katzen bis zu einem Alter von fünf Monaten. 
 
(3) Für die Zucht von Katzen können auf Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht genehmigt werden, sofern eine 
gezielte Verpaarung von bekannten Elterntieren erfolgt und die Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft ver-
sichert werden kann. Die Ausnahmegenehmigung kann befristet und unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt sowie mit 
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Auflagen können auch nachträglich aufgenommen, geändert oder 
ergänzt werden. 
 
(4) Neben der Kastrierung der Katze ist von der für die Tierhaltung verantwortlichen Person die Implantierung eines 
Mikrochips bei der Katze durch einen Tierarzt oder Tierärztin zu veranlassen. Die digitale Mikrochip-Kennung ist in ein 
Tierregister einzutragen. 
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(5) Der Nachweis der Kastration und der Implantierung eines Chips ist der Stadt Rotenburg (Wümme) auf Verlangen 
vorzulegen. 
 
 

§ 4 
Härtefallregelung 

 
Ist es der für die Tierhaltung verantwortlichen Person aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen nicht zumutbar eine 
Katze kastrieren zu lassen, so ist dies der zuständigen Behörde anzuzeigen und zu belegen. 
 
 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne § 59 Abs. 1 Nds. SOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) gem. § 3 Abs.1 eine Katze nicht kastrieren lässt, 
b) den Auflagen gem. § 3 Abs. 3 zuwider handelt, 
c) die gem. § 3 Abs. 4 die geforderte Implantierung eines Chips nicht veranlasst, 
d) die gem. § 3 Abs. 5 geforderten Nachweise nicht vorlegt, 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 59 Abs. 2 Nds. SOG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet wer-
den. 
 
 

§ 6 
Übergangsregelung 

 
Katzen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung kastriert, durch eine individuelle und gut lesbare Tätowierung 
gekennzeichnet worden und bei einem in § 3 Abs. 6 genannten Register registriert sind, müssen nicht durch Mikrochip 
gekennzeichnet werden. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten und Wirkungsdauer 

 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 25.04.2019 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
 
 

Verordnung 
über die Erhöhung der Mindestabstände von Spielhallen 

in der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 25.04.2019 
(Mindestabstandsverordnung) 

 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 3 Nds. Glückspielgesetz vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756), zuletzt geändert durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 310) und aufgrund § 10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 
25.04.2019 folgende Verordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Mindestabstand 

 
Der Mindestabstand von Spielhallen im Kernstadtgebiet der Stadt Rotenburg (Wümme) beträgt 450 m. Als Kernstadt 
wird das Gebiet der Stadt Rotenburg (Wümme) ohne die Ortsteile Borchel, Mulmshorn, Waffensen und Unterstedt 
bezeichnet. 
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§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Tag der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Rotenburg, den 25.04.2019 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
 
 

Honorarordnung 
der Volkshochschule der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 27.02.2001 

in der Fassung vom 25.04.2019 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gewährung von Honoraren und sonstigen Entschädigungen richtet sich nach dieser Honorarordnung an freiberuflich 
selbständig Lehrtätige der Volkshochschule Rotenburg (Wümme). 
 
 

§ 2 
Kurshonorare 

 
(1) Das Honorar beträgt je vereinbarter und tatsächlicher geleisteter Unterrichtsstunde (45 Minuten) 

 1. im allgemeinen Kurssystem 20,00 Euro 

 2. für Unterricht in längerfristigen Lehrgängen, die auf Prüfungen vorbereiten 21,00 Euro 

 3. für Kurse, Arbeitskreise und Seminare, die ihres wissenschaftlichen Charakters oder 
der Schwierigkeit der zu behandelnden Materie wegen eine besonders intensive 
Vorbereitung erfordern 22,00 Euro 

 4. für Kurse der Beruflichen Bildung und EDV bzw. Kommunikationstechnologien 21,00 Euro 

 5. für eine Doppeldozentur (2 Dozentinnen/Dozenten). 
  In Ausnahmefällen kann auch der doppelte Satz des entsprechenden Honorars 

vereinbart werden. 29,00 Euro 
 
(2) Kommt ein Kurs wegen zu geringer Beteiligung nicht zustande, so erhält die Dozentin/der Dozent das Honorar für 

eine Unterrichtsstunde, wenn sie/er zu Beginn des Kurses am Unterrichtsort anwesend war. 
 
(3) Abweichend von den Regelhonoraren dieser Honorarordnung kann der Leiter/die Leiterin der Volkshochschule Hono-

rare vereinbaren, die im Interesse der VHS liegen oder aus bildungspolitischen Gründen geboten sind. 
 
 

§ 3 
Honorare für Einzelveranstaltungen 

 
Zur Durchführung von Einzelveranstaltungen kann der/die Leiter/in der Volkshochschule ein Honorar bis zu 300,00 Euro 
sowie in begründeten Einzelfällen ein höheres Honorar vereinbaren. 
 
 

§ 4 
Honorare für weitere Veranstaltungen 

 
(1) Für die Leitung/Mitarbeit an/von Führungen, Wanderungen, Studienfahrten bzw. -reisen, Exkursionen und Theater-

fahrten sowie deren Vorbereitungen wird das Honorar für die tatsächlichen Unterrichtszeiten nach den in § 2 aufge-
stellten Grundsätzen festgesetzt. 

 
(2) Für von der VHS veranlasste Fachkonferenzen werden pauschal ein Entgelt in Höhe einer Unterrichtsstunde (nach 

§ 2) sowie die entstandenen Fahrtkosten (gemäß § 6) gezahlt. 
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§ 5 

Entschädigungen für Leiter/innen längerfristiger Lehrgänge 
 
Die Leiter/Leiterinnen längerfristiger Lehrgänge erhalten neben dem Honorar gem. § 2 Abs. 1, Nr. 2 eine monatliche Ent-
schädigung 

1. nachträglicher Erwerb Sekundarabschluss 35,00 Euro 

2. nachträglicher Erwerb Sekundarabschluss II (Abitur) 35,00 Euro 

3. Hochschulzugang ohne Abitur (sog. Z-Prüfung) 35,00 Euro 
 
 

§ 6 
Fahrt- und Übernachtungskosten 

 
(1) Bei Benutzung regelmäßig öffentlicher Verkehrsmittel werden die tatsächlichen Auslagen entsprechend der Tarife, 

bei Benutzung der Deutschen Bahn AG Fahrtkosten bis zur zweiten Wagenklasse sowie Mehrkosten für zuschlag-
pflichtige Züge erstattet. 

 
(2) Darüber hinaus werden erstattungsfähige Fahrtkosten nach den Sätzen des Bundesreisekostengesetzes für Kurslei-

ter/innen ersetzt, die zur Durchführung eines Kurses von außerhalb in den jeweiligen Unterrichtsort der Volkshoch-
schule kommen. Das gilt auch für Kursleiter/innen aus den Rotenburger Ortschaften zur Durchführung eines Kurses 
im Rotenburger Stadtgebiet. 

 
(3) Übernachtungskosten werden nur in begründeten Einzelfällen in Höhe der tatsächlichen Auslagen erstattet. 
 
 

§ 7 
Fälligkeit der Honorare 

 
Honorare für freiberuflich selbständige Lehrtätigkeit an der Volkshochschule (§§ 2 bis 5) und sonstige Entschädigungen 
werden gem. dieser Honorarordnung unter Vorlage der Abrechnungen durch die Kursleiter/innen nach Beendigung der 
Veranstaltung fällig, für die sie vereinbart wurden. Längerfristige Lehrgänge werden monatlich abgerechnet. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Honorarordnung tritt mit Wirkung vom 01.08.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Honorarordnung vom 27.02.2001 in 
der Fassung vom 23.05.2013 außer Kraft. 
 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Andreas Weber 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
 
 

Gebührensatzung 
der Volkshochschule Rotenburg (Wümme) vom 25.04.2019 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der z. Zt. geltenden Fassung in Verbin-
dung mit §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der z. Zt. geltenden Fassung hat 
der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 25.04.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Grundsatz/Gebührenpflicht 

 
(1) Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule Rotenburg (Wümme) werden Gebühren nach dieser 

Gebührensatzung erhoben. Die Gebühren sind öffentlich-rechtliche Abgaben. 
 
(2) Für besondere Leistungen, die in der Gebührensatzung nicht vorgesehen sind, setzt die Verwaltung die zu entrich-

tende Vergütung im Einzelfall nach dem tatsächlichen Aufwand fest. 
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§ 2 

Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist der/die Teilnehmer/in, bei Minderjährigen auch der/die gesetzliche(n) Vertreter/in. 
 
 

§ 3 
Gebührentarif 

 
(1) Die Teilnahmegebühr beträgt für 

 1. Kurse, Seminare, Bildungsurlaube und Arbeitskreise ab 7 Teilnehmer/innen pro Unterrichtsstunde  2,90 € 

 2. Kurse, Seminare und Bildungsurlaube im Fachbereich Berufliche Bildung 
und EDV ab 7 Teilnehmer/innen pro Unterrichtsstunde  3,90 € 

 3. Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen pro Abend 5,00 - 10,00 € 

 4. einen Vorbereitungskurs zum Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss) 
während der Laufzeit des Lehrgangs mtl.  30,00 € 

  zzgl. einer einmaligen Anmeldegebühr von 50,00 € 
  zzgl. einer einmaligen Verwaltungsgebühr für die Prüfung von 100,00 € 

 5. einen Vorbereitungskurs zum Sekundarabschluss (Realschulabschluss, 
qualifizierter Realschulabschluss) während der Laufzeit des Lehrgangs für 
die Abendrealschule mtl.  40,00 € 

  für die Tagesrealschule mtl.  78,00 € 
  zzgl. einer einmaligen Anmeldegebühr von 50,00 € 
  zzgl. einer einmaligen Verwaltungsgebühr für die Prüfung von 110,00 € 

 6. bei Bedarf kann die Volkshochschule einen Vorbereitungslehrgang für die 
Erlangung der Hochschulreife durch das Abitur (Abendlehrgang) oder einen 
Vorbereitungslehrgang auf die Erlangung der Hochschulreife durch die sog. 
Z-Prüfung einrichten. Die Gebühren werden analog der Gebührenerhebung 
für Vorbereitungskurse für den Sekundarabschluss nach Laufzeit und Auf-
wand berechnet. 

 
(2) Die Prüfungsgebühren erhöhen sich, wenn die Gebühren einer externen Prüfungsstelle (z. B. Landesverband der 

Volkshochschulen) erhöht werden. 
 
(3) Fallen in den Veranstaltungen der Volkshochschule neben den Gebühren nach § 3 Abs. 1 besondere Kosten an, 

werden diese anteilig auf die Teilnehmenden umgelegt. Besondere Kosten können z. B. für Verbrauchs- und 
Lebensmittel, Arbeitsmaterial, Raummieten und Energie sowie Unterbringung, Fahrt und Verpflegung entstehen. 

 
(4) Die Bearbeitungsgebühr für fristgerechte Abmeldungen beträgt 20 % der Kursgebühr, mindestens 2,50 €, höchstens 

10,00 €. Cent-Beträge werden auf volle Euro-Beträge aufgerundet. 
 
(5) Für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen wird eine Gebühr von 1,00 € erhoben. Das gilt nicht für Beschei-

nigungen in Kursen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen, in Z-Prüfungskursen sowie in Bildungs-
urlaubsveranstaltungen. 

 
(6) Die in Abs. 2 bis 6 aufgeführten Kosten und Gebühren werden auch bei Gebührenermäßigung bzw. -freiheit nach § 4 

erhoben. 
 
(7) Im Einzelfall kann der VHS-Leiter/die VHS-Leiterin eine abweichende Gebühr festsetzen. Dies gilt insbesondere für 

Kurse unterhalb der Mindestteilnehmerzahl, im Falle einer Vereinbarung über höhere Honorarkosten, bei hohen 
Fahrtkosten für Dozenten sowie für Veranstaltungen, die mit anderen Trägern, Institutionen oder Organisationen 
durchgeführt werden. 

 
 

§ 4 
Gebührenermäßigung, Gebührenfreiheit, Stundung und Erlass 

 
(1) Ermäßigungen zu 50 % der in § 3 Abs. 1 genannten Gebühren: 
 - Schüler/innen  
 - Studenten/innen bis 30 Jahre 
 - Auszubildende 
 - Freiwilligendienstleistende (FSJ, Bundesfreiwilligendienst) 
 - Inhaber der Jugendleitercard juleica 
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(2) Ermäßigungen zu 50 % auf die Eintrittspreise von Kulturveranstaltungen der VHS: 
 - Inhaber der niedersächsischen Ehrenamtskarte 
 
(3) Ermäßigungen zu 75 % der in § 3 Abs. 1 genannten Gebühren: 
 - Leistungsempfänger/innen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII. 
  Diese Regelung gilt auch für Personen, deren Familieneinkommen das 1,5-fache der Regelsätze nach dem Sozial-

gesetzbuch II und XII nicht überschreitet. 
 - Inhaber/innen des Rotenburg-Passes. 
 
(4) Veranstaltungen, für die ein überwiegend kommunales Interesse besteht, können gebührenfrei angeboten werden. 
 
(5) Gebühren nach § 3 Abs. 1 können im Einzelfall durch den VHS-Leiter/die VHS-Leiterin aus Billigkeitsgründen wegen 

persönlicher oder sachlicher Härten gestundet, sowie ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
(6) Ermäßigungen werden nur bei Vorlage entsprechender, gültiger Nachweise in der VHS- Geschäftsstelle gewährt. 
 
(7) Abs. 1 bis 4 gilt nicht für Bildungsurlaube, längerfristige Lehrgänge, Lehrgänge mit besonderer Förderung, Veranstal-

tungen mit anderen Trägern, Institutionen und Organisationen sowie Studienreisen, Tagesfahrten und Exkursionen 
und Kurse, die nicht nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz anerkannt sind. Im Einzelfall ent-
scheidet die VHS-Leitung. 

 
(8) Beanspruchen Teilnehmende Zuschüsse von dritter Seite, ist eine Ermäßigung ebenfalls nicht möglich. 
 
 

§ 5 
An- und Abmeldungen, Zahlungsweise und Fälligkeit 

 
(1) Die Anmeldung zu Kursen der VHS erfolgt schriftlich 
 - per Anmeldekarte in der VHS-Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten 
 - per Anmeldekarte, die auf dem Postwege, mit Email oder Fax gesendet wird 
 - oder online über die VHS-Internetseite. 
 Die von den Teilnehmern/innen unterzeichnete Anmeldung ist - auch bei E-Mail und Internet - verbindlich und ver-

pflichtet zur Zahlung der angegebenen Kursgebühr. Die Anmeldung gilt als angenommen, wenn die VHS keine 
anderslautende Mitteilung macht. Eine Anmeldebestätigung erfolgt nicht. Die Aufnahme in die Kurse wird nach der 
Reihenfolge der Anmeldungen vorgenommen. 

 
(2) Die Teilnehmer/innen können sich nur schriftlich oder persönlich in der VHS-Geschäftsstelle bis spätestens 3 Tage 

nach dem 1. Kurstermin abmelden. Eine Abmeldung beim Dozenten/bei der Dozentin ist unwirksam. Das Fernbleiben 
gilt nicht als Abmeldung. Eine Abmeldung von Bildungsurlauben, Wochenendseminaren und Tagesseminaren ist nur 
bis 10 Tage vor Kursbeginn möglich. Andernfalls ist die volle Gebühr zu zahlen. Für eine fristgerechte Abmeldung 
wird in jedem Falle eine Bearbeitungsgebühr gemäß § 3 Abs. 5 erhoben. 

 
(3) Die Teilnehmer/innen können die Kursgebühr bar oder per Bankeinzug bezahlen. Barzahlung ist nur in der VHS-

Geschäftsstelle möglich. In keinem Fall wird bei dem/der Dozenten/in bezahlt. Die Barzahlung erfolgt bei der Anmel-
dung, bei der Einzugsermächtigung wird die Gebühr nach Kursbeginn vom Konto abgebucht. Die Kursgebühren sind 
im VHS-Programmheft oder auf der Internetseite der VHS bei der entsprechenden Veranstaltung aufgeführt. 

 
(4) Für längerfristige Veranstaltungen über mehrere Semester verpflichten sich die Teilnehmenden mit der Anmeldung 

zur Zahlung der jeweiligen Kursgebühr und ggf. einer einmaligen Prüfungsgebühr. Die Kursgebühr wird monatlich 
fällig. Bei Kündigung durch die Teilnehmenden erlischt die Verpflichtung zur Zahlung nach Ablauf des Folgemonats, 
in dem die Abmeldung schriftlich erklärt wurde. Das gilt auch für nichtberechtigte Teilnehmer/innen in Kursen, die aus 
Bundesmitteln gefördert werden. 

 
(5) Über die Durchführung der VHS-Veranstaltungen entscheidet - auch in Ausnahmefällen - der/die VHS-Leiter/in. 
 
 

§ 6 
Gebührenrückerstattung 

 
(1) Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden grundsätzlich nur zurückerstattet, wenn eine Veranstaltung aus Grün-

den, die die VHS zu vertreten hat, durch eine/n hauptamtliche/n Mitarbeiter/in der VHS abgesagt wird. Sagt die VHS 
Veranstaltungen teilweise ab, werden Kursgebühren entsprechend anteilig erstattet. 

 
(2) Bei vorzeitiger Beendigung eines Kurses kann in begründeten Ausnahmefällen (längere Krankheit, dauernde beruf-

liche Verpflichtung) unter Vorlage entsprechender Nachweise eine anteilige Erstattung gezahlter Teilnahmegebühren 
bis zur Hälfte eines Kurses erfolgen. 
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(3) Bereits gezahlte Materialkosten werden nicht erstattet. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Volkshochschule Rotenburg 
(Wümme) vom 20.12.2007 außer Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 25.04.2019 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Andreas Weber 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Sittensen 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 23.04.2019 (Az.: 63 ROW-61 72 60/224) die 50. Änderung 
des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes betrifft Flächen der Gemeinde Groß Meckelsen. Die Lage des Ände-
rungsbereiches ist aus nachfolgender Planskizze ersichtlich: 
 

 
 Quelle: LGLN 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich der Begründung sowie der zusammenfassenden Erklärung 
kann bei der Samtgemeinde Sittensen, Bauamt, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden eingesehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. 
 
Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB Mängel des Abwä-
gungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde geltend gemacht worden sind. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
BauGB. 
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Der Sachverhalt der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen 
soll, ist darzulegen. 
 
Die in Kraft getretene Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit der Begründung auch im Internet unter 
www.sittensen.de in der Rubrik „Rathaus:/Bauleitplanung“ einsehbar. 
 
 
Sittensen, 30.04.2019 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Miesner 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Farven in der 
Sitzung am 25.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 619.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 666.600 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 16.300 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 11.600 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 578.900 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 578.800 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 137.900 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 360.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 170.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.900 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 886.800 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 940.700 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 170.000 € festgesetzt. Davon entfallen 170.000 € auf die Vorfinanzierung für Grunderwerb und 
Erschließung von Baugebieten. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Farven, 04. April 2019 
 
Mehrkens 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
03. Mai 2019 unter dem Aktenzeichen 20/3 15 21 10/093 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde Farven, Steinberg 1, 27446 Farven, 
öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Farven, 15. Mai 2019 
 
Gemeinde Farven 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
 
 

Gemeinde Lauenbrück 
Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Bahnhof“ 

 
 
Aufgrund des §§ 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. mit § 10 und § 58 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lauenbrück in seiner Sitzung am 11.04.2019 die 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Bahnhof“, bestehend aus der Satzung und der dazugehörigen Begrün-
dung, als Satzung beschlossen. Das Planänderungsverfahren wurde gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt; eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB war nicht erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist dem nachfolgenden Lageplan zu entnehmen. Die genauen Gren-
zen des Planänderungsgebietes ergeben sich verbindlich aus den Eintragungen in der Satzung. 
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LGLN; Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung; © 2017 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Bahnhof“ 
in Kraft. 
 
Jedermann kann die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Bahnhof“ einschließlich der Begründung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Lauenbrück, Berliner Straße 3, 27389 Lauenbrück während der Dienststunden und 
nach vorheriger Vereinbarung einsehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und, 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Bebauungsplanänderung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Lauenbrück, den 30.04.2019 
 
Der Bürgermeister 
Intelmann 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2019 Nr. 9 
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